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O r t s s a t z u n g

der 

Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Geislingen/Steige
I. Abschnitt

Zusammensetzung der Gesamtkirchengemeinde

§ 1 Zusammensetzung
Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Geislingen/Steige setzt sich aus folgenden Kirchengemeinden zusammen:
1. Stadtkirchengemeinde Geislingen
2. Martinskirchengemeinde Geislingen
3. Pauluskirchengemeinde Geislingen
4. Kirchengemeinde Weiler o.H.
5. Markuskirchengemeinde Geislingen

II. Abschnitt 

Zuständigkeiten der Kirchengemeinden und der Gesamtkirchengemeinde 

§ 2 Aufgabenabgrenzung
(1) Die Aufgaben, die Kirchengemeinden nach der Ordnung der Evang. Landeskirche in Württemberg übertragen sind, werden von den Kirchengemeinden in der Evang. Gesamtkirchengemeinde Geislingen und der Gesamtkirchengemeinde wahrgenommen Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Geislingen ist für die folgenden Bereiche zuständig:

1. Sie fördert die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden in der Gesamtkirchengemeinde und entwickelt diese weiter.

2. Sie stellt Anträge an den Oberkirchenrat, die die Aufnahme oder Bildung zusätzlicher Kirchengemeinden innerhalb der Gesamtkirchengemeinde oder die Veränderung der räumlichen Begrenzung der Kirchengemeinden zum Ziel haben oder gibt Stellungnahmen zu entsprechenden, vom Oberkirchenrat beabsichtigten Änderungen ab. 

3. Sie ist für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen zuständig, das bei der Gesamtkirchengemeinde zusammengefasst ist. Dies schließt die Bereitstellung der erforderlichen Verwaltungseinrichtung ein (Kirchenpflege). Im Bedarfsfall können in den Kirchengemeinden Zahlstellen der Gesamtkirchenpflege eingerichtet werden, deren Verwaltung unter der Aufsicht der Gesamtkirchenpflegerin / des Gesamtkirchenpflegers steht. In den Kirchengemeinden wird kein/e Kirchenpfleger/in bestellt. Die Führung der Pfarramtskassen bleibt davon unberührt.
4. Sie unterhält und verwaltet das Geld- und Sachvermögen, das einheitlich bei der Gesamtkirchengemeinde zusammengefasst ist. Dabei sind die berechtigten Interessen der Kirchengemeinden angemessen zu berücksichtigen. Dies schließt nicht aus, dass die Kirchengemeinden durch Spenden oder Stiftungen Vermögen erwerben können, über das sie eigenständig verfügen.

5. Sie stellt ein Kirchenregisteramt zur Verfügung.

6. Sie stellt die Mitarbeitenden an, die Aufgaben in Einrichtungen der Gesamtkirchengemeinde oder in den Kirchengemeinden wahrnehmen. Dies schließt die Wahl und der Entlassung der Kirchenpflegerin oder des Kirchenpflegers ein. Kirchenpflegerinnen oder Kirchenpfleger der Kirchengemeinden werden gemäß 
§ 37 Abs. 5 Kirchengemeindeordnung nicht bestellt.
7. Sie ist Trägerin der Diakonie-Sozialstation Geislingen/Steige.

8. Sie ist Trägerin der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder.

9. Sie ist Trägerin des Evangelischen Ferienwaldheims Stötten und verantwortet die Waldheimarbeit.

10. Sie verantwortet die Erwachsenenbildung in der Gesamtkirchengemeinde.

11. Sie ist verantwortlich für die Jugendarbeit in der Gesamtkirchengemeinde soweit es sich um überörtliche Angebote handelt. Im Übrigen unterstützt sie die Kirchengemeinden bei den von ihnen verantworteten Angeboten im Bereich der Jugendarbeit.
(2) Die Kirchengemeinden sind außer in den in §§ 7, 32 und 33 KGO und in der Kirchlichen
Wahlordnung genannten Angelegenheiten insbesondere zuständig für


1. die Leitung der Gemeinde zusammen mit den Pfarrerinnen / Pfarrern; sie/er trägt die Mitverantwortung für die Verkündigung des Wortes Gottes und den Dienst der Liebe an jedermann im Zusammenwirken mit den diakonischen Einrichtungen (§ 16 KGO), 

2. die Wahrnehmung der Gottesdienstordnung im Benehmen mit dem zuständigen Pfarramt und im Rahmen der landeskirchlichen und vom Oberkirchenrat genehmigten örtlichen Ordnungen (§ 17 KGO),

3. die Handhabung der äußeren Ordnung innerhalb der kirchlichen Gebäude (§ 19 KGO),

4. die Aufsicht über die Gebäude und Liegenschaften im Bereich der jeweiligen Kirchengemeinde, soweit sie ausschließlich oder überwiegend dieser Kirchengemeinde dienen: Pfarrämter, Gemeindehäuser, Kirchen, Kindertageseinrichtungen soweit sie in einem kirchlichen Gebäude untergebracht sind,
5. die Entscheidung über die Einräumung der kirchlichen Gebäude und der dazugehörigen Einrichtungen für andere als in der allgemeinen und örtlichen Ordnung vorgesehene Zwecke (§ 20 KGO),

6. die Mitwirkung bei der Neubesetzung einer Pfarrstelle der Kirchengemeinde nach dem Pfarrstellenbesetzungsgesetz,

7. die Wahl der Synodalen in die Bezirkssynode, soweit sie nicht kraft Amtes Mitglieder der Bezirkssynode sind, sowie die Delegierung von Mitgliedern in die Gremien der Gesamtkirchengemeinde,

8. die Festlegung des Opferzwecks von Gottesdiensten, soweit sie nicht vom Oberkirchenrat festgelegt oder vom verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat vorgegeben sind,

9. die Äußerung über den von der Gesamtkirchengemeinde zu befriedigenden Bedarf der Kirchengemeinde, insbesondere hinsichtlich der Unterhaltung der Kirchengebäude und Anschaffung von Gegenständen vor Aufstellung des jährlichen Haushaltsplanes der Gesamtkirchengemeinde,

10. die Einberufung einer Versammlung der wahlberechtigten Kirchengemeindeglieder der Kirchengemeinde (§ 32 KGO),

11. die Entlassung eines gewählten oder zugewählten Mitgliedes des Kirchengemeinderats 
(33 Abs. 3 KGO),
12. die Beschlussfassung über

a) die Gemeindezugehörigkeit außerhalb der Kirchengemeinde wohnender beamten- und privatrechtlich angestellter Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter, die für die betreffende Kirchengemeinde tätig sind (§ 6 Abs. 4 KGO). Diese Entscheidung bedarf der Zustimmung des Oberkirchenrates.

b) die Zuwahl zum Kirchengemeinderat gem. § 12 Abs. 2 KGO und für die Ergänzung des Kirchengemeinderates gemäß § 33 der Wahlordnung.

c) einen Antrag auf Änderung oder Stellungnahme zu einer vorgesehenen Änderung der Zahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchengemeinderats (vgl. § 12 Abs. 1 KGO i.V. mit Nr. 14 AusfVO hierzu).

13. die Mitwirkung bei Erlass einer Geschäftsordnung für die Pfarrämter in der Kirchengemeinde, einschließlich der Seelsorgebezirkseinteilung

III. Abschnitt 
Organe, Gremien und Beauftragte der Gesamtkirchengemeinde/Kirchengemeinderäte
§ 3 Versammlung der Kirchengemeinderäte

(1) Die Versammlung der Kirchengemeinderäte besteht aus
1. den Mitgliedern der Kirchengemeinderäte, 

2. der Dekanin / dem Dekan,

3. der Kirchenpflegerin / dem Kirchenpfleger  der Gesamtkirchengemeinde.

Die Schuldekanin / Der Schuldekan, die Vikarinnen und Vikare sowie die Diakoninnen und Diakone mit Dienstauftrag in den beteiligten Kirchengemeinden und der Gesamtkirchengemeinde sowie die Jugendreferentin / der Jugendreferent werden zu den Sitzungen der Versammlung der Kirchengemeinderäte eingeladen und können daran beratend teilnehmen.

(2) Zur Beratung grundsätzlicher Fragen des kirchlichen Lebens in der Gesamtkirchengemeinde kann die Versammlung der Kirchengemeinderäte zusammentreten. Dieser Versammlung der Kirchengemeinderäte wird die Aufgabe übertragen, die erste Wahl der oder des Vorsitzenden des verkleinerten Gesamtkirchengemeinderats und der Mitglieder der beschließenden Ausschüsse nach einer allgemeinen Kirchenwahl durchzuführen. Ist eine der Wahlen nicht innerhalb von vier Monaten nach der allgemeinen Kirchenwahl durchgeführt, so wählt der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat. Er ist auch für die erforderlichen Nach- oder Neuwahlen während der weiteren Amtszeit zuständig.   

§  4 Der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat 

(1) Der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat besteht aus

1. den von den Kirchengemeinderäten aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern.
Die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder richtet sich nach der Gemeindegliederzahl zum Stichtag 31.03. im Jahr der Wahlen. Je angefangene 1.000 Gemeindeglieder entsendet die jeweilige Kirchengemeinde 1 Mitglied in den verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat. Zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Ortssatzung beträgt die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder:



Für die Stadtkirchengemeinde
2



Für die Martinskirchengemeinde
3



Für die Pauluskirchengemeinde
2



Für die Kirchengemeinde Weiler
1



Für die Markuskirchengemeinde
2 


Unter den Vertretern muss mindestens eine oder einer der Vorsitzenden des jeweiligen Kirchengemeinderats sein
. 

2. der Dekanin oder dem Dekan 

3. der Kirchenpflegerin oder dem Kirchenpfleger der Gesamtkirchengemeinde

4. den vom verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat zugewählten Mitgliedern.

Für jedes Mitglied nach Abs. 1 Ziffer 1 ist vom jeweiligen Kirchengemeinderat aus seiner Mitte ein Ersatzmitglied zu wählen, das im Falle des Ausscheidens und der Verhinderung eintritt. Ist nur eine oder einer der Vorsitzenden Mitglied, wird sie oder er von der oder dem anderen Vorsitzenden vertreten. 

Zu den Sitzungen werden eingeladen und können beratend teilnehmen: Alle Pfarrerinnen und Pfarrer der beteiligten Kirchengemeinden und der Gesamtkirchengemeinde, die nicht Mitglied im verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat sind, die Schuldekanin/der Schuldekan, die Gemeindediakone/ Gemeindediakoninnen, sowie die Vorsitzenden der beschließenden Ausschüsse, sofern sie nicht bereits dem verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat angehören.

Die Jugendreferenten/Jugendreferentinnen, die Pflegedienstleitung der Diakonie-Sozialstation, die Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe und gegebenenfalls weitere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter werden dann zu Sitzungen eingeladen und können beratend teilnehmen, wenn Gegenstände behandelt werden, die ihren Arbeitsbereich berühren.

Soweit die beratende Mitwirkung der vorgenannten Personen nicht gesetzlich festgelegt ist, ist der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat frei, im Einzelfall eine abweichende Regelung zu treffen.


(2) Der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat nimmt die Aufgaben der Gesamtkirchengemeinde wahr, soweit sie von besonderer Bedeutung sind. Im Übrigen nimmt er sie wahr, soweit sie nicht durch diese Ortsatzung auf beschließende Ausschüsse oder einzelne Personen und Einrichtungen übertragen sind. Aufgaben von besonderer Bedeutung sind insbesondere
1. die Änderung und Aufhebung der Ortssatzung,
2. die Feststellung des Haushaltsplans, die Feststellung der abgeschlossenen Kirchenpflegerechnung der Gesamtkirchengemeinde, nach Erledigung der Prüfungsfeststellungen im Schlussbericht des Rechnungsprüfamts: die Beschlussfassung über die Entlastung der Kirchenpflegerin / des Kirchenpflegers, der beiden Vorsitzenden der Gesamtkirchengemeinde und der weiteren Personen, die für den Vollzug des Haushaltsplanes und für die Ausführung der dazu ergangenen Beschlüsse zuständig waren,
3. die Feststellung des Wirtschaftsplanes und der Jahresbilanz der Diakonie-Sozialstation einschließlich der Genehmigung der Entgeltlisten, die Beschlussfassung über die Entlastung der Vorsitzenden der Gesamtkirchengemeinde sowie der Kirchenpflegerin / des Kirchenpflegers als Geschäftsführerin / Geschäftsführer der Diakonie-Sozialstation nach Erledigung der Prüfungsfeststellungen im Schlussbericht des Rechnungsprüfamts,

4. die Veränderungen des Dienstleistungsangebotes, der Ausrichtung der Dienste und des Unternehmensleitbildes der Diakonie-Sozialstation,

5. die Planung und Abwicklung von Bauvorhaben der Gesamtkirchengemeinde mit einem Kostenumfang von über 75.000 Euro im Einzelfall sowie den Erwerb, die dingliche Belastung und die Veräußerung von Grundstücken,

6. die Wahl, Anstellung, Beförderung und Entlassung der Kirchenpflegerin / des Kirchenpflegers der Gesamtkirchengemeinde,

7. die Anstellung, Beförderung bzw. Höhergruppierung und Entlassung oder Zurruhesetzung der Leiterinnen und Leiter der Kindertagesstätten und der leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie-Sozialstation, 

8. die Belange der Kindergartenarbeit, soweit eine Entscheidung für alle Kindergärten der Gesamtkirchengemeinde erforderlich ist oder Auswirkungen auf alle Kindergärten der Gesamtkirchengemeinde hat, sowie die Festsetzung der Elternbeiträge der Kindergärten,

9. grundsätzliche Fragen der Jugendarbeit.

§ 5 Personalgremien nach § 39 Abs. 1 Satz 2 Kirchengemeindeordnung

(1) Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 2 KGO wird die Anstellung der haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtkirchengemeinde, deren Dienstauftrag ausschließlich auf eine Kirchengemeinde beschränkt ist, auf die beiden Vorsitzenden des Kirchengemeinderats und ein weiteres, vom Kirchengemeinderat gewähltes Mitglied, übertragen. Diese Regelung gilt nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten (vgl. Absatz 2). Deren Entscheidung muss einstimmig erfolgen. Der Kirchenpfleger / Die Kirchenpflegerin wird beratend hinzugezogen. Der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat kann die Entscheidung im Einzelfall an sich ziehen. 

(2) Gemäß § 39 Abs. 1 Satz 2 KGO wird die Befugnis zur Anstellung, Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, Entlassung und Versetzung der Mitarbeiter, die keine Leitungskräfte sind, wie folgt übertragen: 
· Tageseinrichtungen für Kinder 
Dem Kirchenpfleger/Der Kirchenpflegerin und der Leiterin/dem Leiter der und dem/der jeweiligen geschäftsführenden Pfarrer/in der Kirchengemeinde, in der die Einrichtung liegt.
· Diakonie-Sozialstation 
Dem Kirchenpfleger/Der Kirchenpflegerin und der Pflegedienstleitung bzw. Einsatzleitung jeweils für ihren Bereich
· Die Kirchenpflege
Dem Kirchenpfleger/Der Kirchenpflegerin und den beiden Vorsitzenden der Gesamtkirchengemeinde

Ihre Entscheidung muss einstimmig erfolgen. Der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat kann die Entscheidung im Einzelfall an sich ziehen.

(3) Der/Die geschäftsführende Pfarrer/in oder der/die gewählte Vorsitzende/Vorsitzender einer Kirchengemeinde nimmt die Aufsicht über die von der Gesamtkirchengemeinde angestellten, ausschließlich im Bereich der Kirchengemeinde tätigen Mitarbeiter/-innen mit Ausnahme der Mitarbeiter/-innen in den Kindergärten im Auftrag der Gesamtkirchengemeinde wahr.


(4) Der/Die Kirchenpfleger/in nimmt die Aufsicht über die von der Gesamtkirchengemeinde angestellten, ausschließlich im Bereich der Kirchenpflege, der Diakonie-Sozialstation und den Tageseinrichtungen für Kinder tätigen Mitarbeiter/-innen im Auftrag der Gesamtkirchengemeinde wahr.


§ 6 Beratender Personalausschuss

Für die Anstellung von Leitungskräften wird vom Gesamtkirchengemeinderat für die Wahlperiode jeweils ein beratender Personalausschuss gebildet, der wie folgt zusammengesetzt ist:

· Für die Tageseinrichtungen für Kinder besteht er aus dem/der Kirchenpfleger/in, der/dem von der Gesamtkirchengemeinde gemäß § 24 Abs. 7 Kirchengemeindeordnung beauftragten Pfarrer/in für die Kindergärten, einem Mitglied des jeweiligen Kirchengemeinderats, das von diesem gewählt wird. Die Fachberatung des Evang. Kirchenbezirks Geislingen wirkt am Empfehlungsbeschluss nur beratend mit. 

· Für die Diakonie-Sozialstation besteht er aus dem/der Kirchenpfleger/in, einem (wegen ungerader Zahl) Mitglied des verkleinerten Gesamtkirchengemeinderats und dem/der Beauftragten für die Diakonie-Sozialstation gemäß § 7 der Ortssatzung.
§ 7 Beschließender Bauausschuss

(1) Der Bauausschuss ist ein beschließender Ausschuss. Seine Mitglieder sind
1. die / der erste oder zweite Vorsitzende des verkleinerten Gesamtkirchengemeinderats oder mit deren Zustimmung ein anderes von dem verkleinerten Gesamtkirchen​gemeinderat gewähltes Mitglied,

2. kraft Amtes die Kirchenpflegerin / der Kirchenpfleger,  

3. je ein Mitglied aus jeder Kirchengemeinde, das auf Vorschlag des Kirchengemeinderats (Gremium) gewählt wird (möglichst Fachleute) sowie ein Ersatzmitglied, das im Falle des Ausscheidens und der Verhinderung eintritt, 

4. zwei Mitglieder aus jeder Kirchengemeinde, die auf Vorschlag des jeweiligen Kirchengemeinderats in den Bauausschuss gewählt werden und dem Ausschuss angehören, wenn dieser mit einer Baumaßnahme der entsprechenden Kirchengemeinde befasst ist
. 


Zu den Mitgliedern können auch Personen gewählt werden, die den beteiligten  Kirchengemeinderäten oder dem verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat nicht angehören. Ihre Zahl darf ein Drittel der Mitglieder nicht übersteigen. Die Hälfte der übrigen Mitglieder des Ausschusses kann aus den Mitgliedern der beteiligten Kirchengemeinderäte gewählt werden, auch soweit sie nicht Mitglieder des verkleinerten Gesamtkirchengemeinderats sind.

Bei baulichen Maßnahmen, die gottesdienstlich genutzte Räume betreffen, muss eine Pfarrerin/ein Pfarrer der beteiligten Kirchengemeinde oder der Gesamtkirchengemeinde Mitglied im Bauausschuss sein.

Den Vorsitz und die Stellvertretung wählt der Ausschuss aus seiner Mitte.

(2) Der Bauausschuss unterstützt den verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit der Bebauung der Grundstücke und der Instandhaltung der Gebäude ergeben und nimmt bei Bauarbeiten die Rechte und Pflichten der Bauherrschaft war. Er ist insbesondere zuständig für
1. die Planung und Abwicklung von Bauvorhaben der Gesamtkirchengemeinde mit einem Kostenumfang von bis zu 75.000 € Euro im Einzelfall, soweit der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat die Maßnahmen beschlossen hat und die Finanzierung sichergestellt ist,

2. die Vergabe von Bauleistungen in Höhe von über 10.000 € bis 100.000 € im Einzelfall,
3. die Überprüfung der kirchlichen Gebäude auf deren baulichen Zustand (soweit nicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 der einzelne Kirchengemeinderat zuständig ist), sowie die Aufstellung eines Instandsetzungsplanes und die Einleitung der entsprechenden Maßnahmen bei auftretenden Mängeln,

4. die Vorbereitung und Vorberatung der Bauplanung sowie Anträge zur Aufnahme in die Bauübersicht des Kirchenbezirks,

Die Zuständigkeit der Kirchenpflegerin / des Kirchenpflegers bleibt hiervon unberührt.
§ 8 Beratender Ausschuss für Jugend- und Waldheimarbeit

(1)
Der Ausschuss für Jugend- und Waldheimarbeit ist ein beratender Ausschuss. Seine     Mitglieder sind
1. der/die Pfarrer/In der/die die Dienstaufsicht über die Jugendreferentin/den Jugendreferenten hat,
2. je ein von den Teilkirchengemeinderäten aus ihrer Mitte gewähltes Mitglied,
3. bis zu fünf weitere Mitglieder aus der Jugend- und Waldheimarbeit. Diese Mitglieder werden von den unter 1. und 2. genannten Personen hinzu gewählt,
4. die Jugendreferentin/der Jugendreferent der Gesamtkirchengemeinde

5. die Waldheimleiterin/der Waldheimleiter des Ferienheimes, soweit nicht mit a) oder d) identisch.
Zu den Sitzungen wird die Kirchenpflegerin / der Kirchenpfleger eingeladen und kann beratend teilnehmen. 

Den Vorsitz und die Stellvertretung wählt der Ausschuss aus seiner Mitte.

(2)
Der Ausschuss für Jugend- und Waldheimarbeit berät über die inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung der Jugendarbeit in der Gesamtkirchengemeinde sowie des Ferienwaldheimes in Stötten. Er berät insbesondere über

1. grundsätzliche Aktivitäten der Jugendarbeit und die Festlegung der örtlichen Arbeitsschwerpunkte,
2. Vorschläge für personelle Entscheidungen des verkleinerten Gesamtkirchen​gemeinderates,
3. Anregungen zur Weiterbildung der Mitarbeiter,
4. die Aufstellung von Dienstanweisungen,
5. Förderung der Zusammenarbeit mit den einzelnen Kirchengemeinden und dem Aufbau von gemeindebezogenen Jugendgruppen,
§ 9 Weitere beratende Ausschüsse 

Beratende Ausschüsse zur Vorberatung bestimmter Angelegenheiten können von der Versammlung der Kirchengemeinderäte, dem verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat und den Kirchengemeinderäten (Gremium) bestellt werden (§ 56 Abs. 4 KGO). Sie sind dem jeweiligen Gremium unterstellt und legen ihm ihre Beratungsergebnisse zur Beschlussfassung vor.
§ 10 Beauftragte/r für die Diakonie-Sozialstation

Für die Diakonie-Sozialstation wird entsprechend § 24 Absatz 7 KGO aus der Mitte des verkleinerten Gesamtkirchengemeinderates ein/eine Beauftragte/r für die Diakonie-Sozialstation gewählt. Er/Sie befasst sich als Schwerpunkt mit den Themen und Aufgaben rund um die Diakonie-Sozialstation und vertritt die Belange der Diakonie-Sozialstation im verkleinerten Gesamtkirchengemeinderat.

§ 11 Kirchengemeinderäte

Die Zusammensetzung der Kirchengemeinderäte ergibt sich aus den Bestimmungen der Kirchengemeindeordnung und den dazu ergangenen Festlegungen des Dekanatamts oder des Oberkirchenrats
. Dies schließt auch die Bestimmungen zur beratenden Mitwirkung ein (§ 11 Abs. 5 Kirchengemeindeordnung).
IV. Vermögen, Haushalt, Kirchenpflegerin / Kirchenpfleger

§ 12 Kirchenpflegerin / Kirchenpfleger

(1) Die Kirchenpflegerin / Der  Kirchenpfleger der Gesamtkirchengemeinde nimmt die ihr / ihm in kirchlichen Gesetzen, Verordnungen und in dieser Ortssatzung übertragenen Aufgaben wahr. Weitere Aufgaben können ihr / ihm übertragen werden, soweit das Kirchenrecht dies zulässt.

(2) Der Kirchenpflegerin / Dem Kirchenpfleger werden die Befugnis, fällige Einnahmen und Ausgaben anzuweisen, sowie die Kassenaufsicht übertragen (Kämmerersystem). 

(3) Der Kirchenpflegerin / Dem Kirchenpfleger wird die selbständige Entscheidung über Personalangelegenheiten der Mitarbeiter übertragen, jedoch ohne Anstellung, Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, Entlassungen und Versetzungen. (§ 4 Absatz 2 Nr. 7 und §§ 5 
und 6 der Ortssatzung bleibt davon unberührt).


(4) Die Kirchenpflegerin / Der Kirchenpfleger hat eine/n Stellvertreter/in und weitere Mitarbeiter/-innen.


(5) Für die Kassengeschäfte wird eine Kassenleiterin / ein Kassenleiter und eine Stellvertreterin / ein Stellvertreter bestimmt. 

§ 13 Bewirtschaftungsbefugnis

(1)
Die Kirchenpflegerin oder der Kirchenpfleger nimmt die Rechtsgeschäfte der laufenden Verwaltung und die Besorgung der laufenden Vermögensangelegenheiten wahr (§ 38 KGO). 

Darüber hinaus entscheidet sie oder er im Rahmen des Haushaltsplans und entsprechender Rahmenbeschlüsse des verkleinerten Gesamtkirchengemeinderats über
· die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und den Abschluss von Werkverträgen bis zum Preis bzw. zur Vergütung von 10.000 €  im Einzelfall,

· den Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Miet- und Pachtverträgen bis zu einem Miet- oder Pachtzins von 1.500 € monatlich im Einzelfall,

· die Vergabe von Bauleistungen für reine Gebäudeunterhaltung bis zu 10.000 € im Einzelfall, die Vergabe von anderen Bauleistungen im Rahmen des Kostendeckungsplanes bis zu 10.000 € im Einzelfall,

· die Stundung und Niederschlagung von Ansprüchen der Gesamtkirchengemeinde bis zum Betrag von 2.500 € im Einzelfall sowie den Erlass von Ansprüchen der Gesamtkirchengemeinde bis zum Betrag von 100 €  im Einzelfall. 
(2)
Zur Bewirtschaftung durch die Kirchengemeinderäte der einzelnen Kirchengemeinden werden im Haushaltsplan der Gesamtkirchengemeinde Mittel bereitgestellt (Budgetmittel der Kirchengemeinderäte). Die Höhe dieser Mittel richtet sich nach der Höhe von Opfern und Spenden, die für Zwecke der jeweiligen Kirchengemeinde gegeben werden. Darüber hinaus können, soweit der jeweilige Kirchengemeinderat dies im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung beantragt,  Stiftungserträge und Rücklagenmittel berücksichtigt werden, die dazu bestimmt sind, den Zwecken der jeweiligen Kirchengemeinde zu dienen. Im Übrigen wird  ein den Bedürfnissen der Kirchengemeinden und den wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gesamtkirchengemeinde entsprechender Anteil am Kirchensteueraufkommen der Gesamtkirchengemeinde zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen dieser Mittel entscheiden die Kirchengemeinderäte über 
1. die Neu- und Eratzbeschaffungen von beweglichem Vermögen (Beschaffungen, die keine geringwertigen Wirtschaftsgüter nach der Haushaltsordnung sind) - auch im Zusammenhang mit Baumaßnahmen, jedoch nicht für Kindergärten und die liturgische und künstlerische Ausstattung der Gebäude soweit sie ausschließlich oder überwiegend dieser Kirchengemeinde dienen und für Maßnahmen an den Orgeln,

2. die Unterstützung der Finanzierung bei Baumaßnahmen und außerordentlichen Vorhaben in ihrem Bereich…(siehe unten)... Dazu gehören insbesondere Baumaßnahmen und Vorhaben, die nach den allgemeinen kirchlichen Vorschriften nicht voll durch ordentliche Haushaltsmittel finanziert werden, vor allem Um- und Erweiterungsbauten, nicht regelmäßig wiederkehrende Instandsetzungen und die Neueinrichtung von Anlagen.

Der Finanzierungsbeitrag der über die Budgetmittel des jeweiligen Kirchengemeinderats zu den nicht anderweitig (z.B. durch Zuschüsse) gedeckten Kosten beträgt 40%, höchstens jedoch 112,50 € pro Gemeindeglied nach dem Stand zu Beginn des Jahres, in dem das Bauvorhaben genehmigt bzw. das außerordentliche Vorhaben begonnen wurde. 

§ 13 Absatz 2 Nr. 1 (vollständige Finanzierung von ...) ist zu beachten. Auf Wunsch des jeweiligen Kirchengemeinderats veranlasste Verteuerungen sind in voller Höhe über die jeweiligen Budgetmittel zu finanzieren. 

 (3)
Die Zuständigkeit des beschließenden Bauausschusses, über die Bewirtschaftung von Mitteln zu entscheiden,  bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.
V. Schlussbestimmungen

§ 14 Inkrafttreten
Die in der vorstehenden Ortssatzung enthaltenen Änderungen treten mit dem Tag der Genehmigung durch den Evangelischen Oberkirchenrat in Kraft. Gleichzeitig tritt insoweit die am 12.12.2001 beschlossene Ortssatzung und die dazu ergangenen Beschlüsse vom 12.12.2001 über die Kostenbeteiligung der Kirchengemeinden sowie die Zuständigkeit des Kirchenpflegers/der Kirchenpflegerin außer Kraft.
Erklärung der Abkürzungen:
Abs.
= Absatz

KGO
= Kirchengemeindeordnung

AusfVO 
= Ausführungsverordnung

� Es wird empfohlen, dass höchstens die Hälfte der Vertreter Pfarrer der Kirchengemeinde sind.





� Formal gesehen handelt es sich dabei nicht um einen erweiterten Bauausschuss, sondern um einen Bauausschuss für sich.


� Gemäß § 37 Abs. 5 KGO i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 3 der Ortssatzung wird für die Kirchengemeinden kein Kirchenpfleger / keine Kirchenpflegerin bestellt. Die Kirchenpflegerin oder der Kirchenpfleger der Gesamtkirchengemeinde ist ebenfalls nicht Mitglied der Kirchengemeinderäte. Sie oder er wird gemäß § 11 Abs. 5 Kirchengemeindeordnung zu den Sitzungen eingeladen und kann beratend daran teilnehmen. 
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